
 

 

Medizinische Dienste / MD Bund 18. Juni 2026 

 
 

Neue Regelungen im TV MD! 
Ab 1. Juli treten spürbare Verbesserungen in Kraft 

 
 
Alle Beschäftigten der Medizinischen Dienste profi-
tieren von folgenden Neuerungen der Reisekosten-
regelungen (Anlage 3 zum TV MD): 
 

✓ Beginn und Ende der Dienstreise 
an der Wohnung 

 

Nunmehr beginnt und endet die Dienstreise grund-
sätzlich an der Wohnung der Beschäftigten – es sei 
denn, die Dienstreise beginnt und/oder endet tat-
sächlich an der Dienststätte. Durch diesen Grund-
satz wird eine bundeseinheitliche Kostenerstattung 
für tatsächlich gefahrene Wegstrecken gewährleistet. 
 

✓ Keine Unterscheidung mehr zwischen 
Dienstgang und Dienstreise 

 

Zukünftig sind dienstliche Reisen am Dienstort 
und/oder am Wohnort ebenfalls Dienstreisen, da 
der Standort der Dienststätte maßgeblich ist und 
nicht mehr die Stadt oder der Kreis der Gemeinde, 
in dem sich der Dienstort befindet. Tagegeldansprü-
che können nun auch für Dienstreisen am Dienstort 
und/oder Wohnort geltend gemacht werden. 
 

✓ „Bestandsschutz“ für Beschäftigte, 
die außerhalb des MD-Zuständig-
keitsbereichs wohnen 

 

Unabhängig von künftigen Regelungen, etwa 
bei Umzug außerhalb des Zuständigkeitsbe-
reichs, bleiben die bisherigen Regelungen für 
diejenigen Beschäftigten bestehen, die bereits 
vor dem 1. Juli 2026 vorhanden waren. 
 

Weitere Verbesserungen ab 1. Juli 2026: 
 
Zukünftig werden angeordnete Überstunden zuzüg-
lich eines Zuschlags ab der individuell vereinbar-
ten Arbeitszeit gezahlt. Zudem regelt der TV MD 
endlich, dass Reisezeiten Arbeitszeiten sind. 
 
Künftig müssen Beschäftigte keine Nachteile bei 
ihren Rentenanwartschaften aufgrund unterschied-
licher Altersgrenzen bei den Versorgungswerken 
in Kauf nehmen. Denn auf Wunsch und fristge-
rechter Anzeige durch die Betroffenen werden die 
Beschäftigungsverhältnisse nicht mehr auto-
matisch beendet, sondern weitergeführt, bis alle 
abschlagsfreien Altersgrenzen erreicht sind. 
 
Außerdem konnte die GdS (Öffnungs-)Klauseln 
vereinbaren, wonach die Arbeitgeber Benefits, wie 
Zuschüsse zur Gesundheitsförderung und/oder 
Tankgutscheine, und eine Entgeltumwandlung 
zugunsten eines Fahrrad-Leasings, gewähren 
können.  
 
Jetzt beitreten, die GdS am Tariftisch stärken 
und profitieren! Unterstützen Sie uns!  
 
Mitglied werden unter:  
www.gds.info/beitritt 
 

 

 

http://www.gds.info/beitritt

